
Fachbereich / Stabsstelle 3  Zeven, 14.06.2016 
 

An den  

Fachbereich 2 

im  Hause 
 

Antrag auf  Bereitstellung über- bzw. außerplanmäßiger Mittel im Haushaltsjahr         2016 

 
Bezeichnung der Haushaltsstelle und Begründung der Überschreitung 
- bei gesetzlicher oder vertraglicher Leistung bitte besonders angeben -   

Ausgabe HHSt. 

30-126-016 

 

 

 

 

Haushaltsansatz -EUR- 

40.000 

Betrag der Überschreitung -EUR- 

20000,00 

Gesamtüberschreitung -EUR- 

20000,00 

Bezeichnung der HHSt. 

Fahrzeuganschaffung Feuerwehr Gyhum  

 

 Begründung der Überschreitung: 

Siehe Vorlage-Nr. 494 

      

      

 
    Vorschlag für die Deckungsmöglichkeit (unbedingt angeben) 

 Einsparungen bei HHSt. 40-538-117 

 
  Stellungnahme des beantragenden Fachbereiches / Stabsstelle 

 Die Ausgaben sind sachlich berechtigt, unvorhergesehen und unabweisbar 

 

       Im Auftrage 

 

 
 

 
 Stellungnahme Fachbereich 2 

 

Regelung der Deckung  

 Zustimmung vom Vorschlag  des beantragenden Fachbereiches 

  Abweichender Deckungsvorschlag: 

 

 
 
Genehmigung der Mehrausgabe 

 durch den Samtgemeindebürgermeister, Stadt- bzw. 
Gemeindedirektor, Kämmerer möglich 
Wertgrenzen: 
Samtgemeinde und Stadt = 3.000 Euro 
Gemeinde Heeslingen = 2.000 Euro 
Gemeinden Elsdorf und Gyhum = 1.000 Euro 

 Eilentscheidung durch Samtgemeinde-
bürgermeister, Stadt- bzw. Gemeindedirektor in 
Verbindung mit stellvertr. SG-Bürgermeister bzw. 
Bürgermeister (Ratsvorsitzenden) 
Wertgrenzen: 
Samtgemeinde und Stadt = 10.000 Euro 
Gemeinde Heeslingen = 5.000 Euro 
Gemeinden Elsdorf und Gyhum = 3.000 Euro 

 
Entscheidung durch den Rat 
in allen anderen Fällen 

   Die Mehrausgabe wird  

 dem SGA/VA bzw. Rat zur Kenntnis gebracht  bei der Aufstellung eines Nachtragsplanes  

                                                                                                                           zusätzlich veranschlagt 

Im Auftrage 
 
 



 
 
 
Entscheidung 

 Die über- bzw. außerplanmäßige Ausgabe wird genehmigt  Zustimmung gem. § 89 Abs. 1 NGO in Eilfällen 

 Die über- bzw. außerplanmäßige Ausgabe wird nicht   Zeven, 

 genehmigt    

 
zunächst ist die Zustimmung des SGA/VA bzw. Rates 
einzuholen 

  

 
 

       

      Bürgermeister (Ratsvorsitzender)/stellvertr. SG-Bürgermeister 

       

In Vertretung/Im Auftrage 
              Samtgemeindebürgermeister/Stadt- bzw. Gemeindedirektor 
 
 
 

 
Urschriftlich 

Fachbereich / Stabsstelle       

im Hause 

 Die beantragten Buchungen sind durchgeführt. Über die verstärkten Ausgabeansätze kann verfügt werden.  

 Es wird darauf hingewiesen, dass bei den in Anspruch genommenen deckungspflichtigen HHSt. keine 

 überplanmäßigen Ausgaben entstehen dürfen. 

 

 Die beantragten Buchungen konnten nicht durchgeführt werden. 

 
      

 

 Die Zustimmung zu dieser Mehrausgabe wird beim Rat beantragt. Zu gegebener Zeit erhalten Sie weitere Nachricht.  

 

 Über die über- bzw. außerplanmäßige Ausgabe kann verfügt werden. 

  

 Die Sollveränderungen sind in der Haushaltsüberwachungsliste gebucht worden. 

  

 Die beantragte über- bzw. außerplanmäßige Ausgabe wurde aus den 

  umseitig  oben  in der Anlage 

              genannten Gründen nicht genehmigt. 

 

In Vertretung/Im Auftrag 

 


